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Broschüre zum Wiedereinstieg
für Frauen
«Beruflicher Wieder-
einstieg für Frauen»
hiess die Artikelserie,
die im Herbst 1981
im TA erschienen ist-
begleitet von vier
öffentlichen Veran-
staltungen und dem
Beratungstelefon.
Nun ist auch die Broschüre zu dieser Aktion
erschienen: Die Artikel sind mit zusätzlichen
Informationen ergänzt, geordnet und mit ei-
nem Stichwortverzeichnis versehen. Dieser
handliche Leitfaden über Möglichkeiten und
Hindernisse beim Neuanfang im Beruf kann
für 3 Franken bezogen werden bei: «Tages-
Anzeiger», Vertrieb/Sonderdrucke, Post-
fach, 8021 Zürich. (Der Versand erfolgt mit
Einzahlungsschein.)

sie als unterlegene Prozesspartei gilt.) Sogar
die Tirade des Gegenanwalts muss sie bezah-
len.
Festgehalten sei jedoch, dass die Ofra mutig
und unerschrocken einen Kampf geführt hat
(und vermutlich - via Lausanne und Strasbourg
- hartnäckig weiterführt), der alle Frauen an-
geht. Und auch die Männer. Einer der Oberrich-
ter sagte es klipp und klar: Das Offiziersschies-
sen verletzte nicht nur die Würde der Frau, son-
dem auch jene des Mannes - die des Men-
sehen schlechthin. es.

Neue Mitglieder
Frau /Wacfe/e/'ne Schwe/zer-/Waffes, Birmens-
dorferstrasse 337, 8055 Zürich.
Frau A4argr/'f Ruber, Hirsächersteig 11, 8907
Wettswil.

Schwangerschaftsabbruch:
Thema vertagt
/st auf e/'ne neue recbf//'cbe Rege/ung des
Scbwangerscbaffsabbrucbs überbaupf noeb
zu boffen? A/acbcfem der Sfänderaf auf d/'e von
der grossen Kammer gufgebe/'ssene födera//-
sf/sebe Lösung n/'cbf e/'ngefrefen war, baf d/'e
zusfänd/'ge Komm/'ss/'on des A/af/ona/rafes nun
/'m D/fferenzbere/n/gungsverfabren /'bre Arbe/'f
ausgesetzt. S/'e w/'// d/'e Seband/ung der Vo/ks-
/'n/'f/äf/Ve «Recbf auf Leben» abwarfen und nur
be/'m Vor//'egen w/'cbf/'ger Gründe trüber w/eder
zusammentreten.
Im September 1977 hatte der Souverän die Fri-
stenlösungsinitiative knapp abgelehnt, und im
Mai 1978 war vom Volk auch das Bundesge-
setz über den Schwangerschaftsabbruch (mit
einer erweiterten Indikationslösung) verworfen
worden. Aus der anschliessenden Behandlung
verschiedener Standes- und Einzelinitiativen
ging im März 1981 mit 94:75 ein Nationalrats-
beschluss hervor, der es den Kantonen freistel-
len wollte, durch Gesetz zu bestimmen, «dass
der Abbruch der Schwangerschaft nicht straf-
bar ist, wenn er innerhalb der ersten zwölf Wo-
chen nach der letzten Periode ausgeführt
wird». Der Ständerat lehnte indessen in der
Septembersession des letzten Jahres dieses
föderalistische Modell mit 26:14 klar ab, so
dass ein Differenzbereinigungsverfahren not-
wendig wurde.
Während die Befürworter einer föderalistischen
Lösung auf die teilweise starke Ja-Mehrheit bei
der Abstimmung über die Fristenlösungsinitiati-
ve 1977 verwiesen, machten die Gegner vor al-
lern staatsrechtliche Bedenken gegen die Korn-
petenzverteilung an die Kantone in dieser Fra-
ge wegen der Rechtsungleichheit geltend. Wei-
tere Argumente gegen diese Regelung waren
die Einführung der Fristenlösung durch ein

Fortsetzung Se/'fe 76
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Frauen sind da, um geliebt, nicht um verstan-
den zu werden. Oscar l/V/'/de

«Hintertürchen» sowie der zu erwartende «Ab-
treibungstourismus».
Die föderalistische Lösung war von den vier
Kantonen Neuenburg, Genf, Basel-Stadt und
Waadt mit Standesinitiativen gefordert worden.
An ihrer Sitzung vom 11. Januar in Bern be-
schloss nun die Nationalratskommission unter
dem Vorsitz des Genfer Sozialdemokraten
Christian Grabet mit 14 zu 3 Stimmen, ihre Ar-
beiten auszusetzen, bis die Volksinitiative
«Recht auf Leben» behandelt wird. Dieses
Volksbegehren - es wurde Ende Juli 1980 mit
fast 230 000 Unterschriften eingereicht - richtet
sich gegen jegliche Liberalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs und der Sterbehil-
fe. Der Bundesrat hat noch bis Sommer 1983
Zeit, dem Parlament dazu Antrag zu stellen.
Wie das Sekretariat der Bundesversammlung
mitteilte, wird die Nationalratskommission
«beim Vorliegen wichtiger Gründe» - d. h.,
wenn wesentliche neue Argumente oder Vor-
schlage auftauchen - bereits früher wieder zu-
sammentreten. Der Nationalrat soll im übrigen
mit einem Bericht über den Kommisionsent-
scheid zur Sistierung der Arbeiten orientiert
werden.

SVSS protestiert
Die Schweizerische Vereinigung für Straflosig-
keit des Schwangerschaftsabbruchs (SVSS) ist
empört über den Beschluss der nationalrätli-
chen Kommission, «das Problem des Schwan-
gerschaftsabbruchs einmal mehr auf die lange
Bank zu schieben». Dieser «Nicht-Entscheid»
verdeutliche die Ohnmacht des Parlaments,
über ethisch-religiöse Gräben hinweg eine Lö-
sung zu finden, die der Not der Frauen gerecht
werde.

Notizen
• Die Frauenzentrale führt einen Kurs «Be-
richterstattung» (am 24. März, 9.30 bis 16.30
Uhr) sowie einen für Schulpflegerinnen (Ende
Mai, ein Nachmittag) durch. Anmeldungen,
möglichst rasch, an Zürcher Frauenzentrale,
Am Schanzengraben 29, 8002 Zürich.

• Die bisherige Präsidentin der Sektion Zürich
des Schweizerischen Verbandes der Akademi-
kerinnen, Frau Gertrud Forster, istzurückgetre-
ten. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Frau Stefania
Fontana ernannt.

• Die Behauptung «Frauen sind wie Kaviar:
nutzlos und wunderbar» ist keine Beleidigung.
So sieht es wenigstens die deutsche Justiz,
welche die Stuttgarter Rechtsanwältin Uta
Wagner abblitzen liess mit ihrer Klage gegen
das Wienerwald-Blatt «Gut Speisen und Rei-
sen», in welchem diese Unverschämtheit abge-
druckt worden war. Begründung der Herren
Richter: Es handle sich bei der Bezeichnung
Frauen «der Zahl nach» um «einen gänzlich
unbestimmten Personenkreis», der kollektiv
nicht beleidigt werden könne.

• Ehrendoktor für Nationalrätin Elisabeth
Blunschy: Die Theologische Fakultät Luzern
hat ihn der Schwyzerin für ihre Bemühungen
um Flüchtlinge und das ungeborene Leben ver-
liehen.

• In der Bundesrepublik Deutschland verdie-
nen die Frauen im Durchschnitt noch immer
35,6 Prozent weniger als die Männer. Dies hat
eine Studie des Bundesministeriums für Ju-
gend, Familie und Gesundheit ergeben.

Umscb/agse/fen 3 und 4 haben d/'e SP-Frauen
a/s /nseraf /'n Auftrag gegeben.
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